








Änderung
der Geschäftsordnung des Fakultätsrates der Universitätsmedizin Rostock

vom

Artikel 1

Die Geschäftsordnung des Fakultätsrates der Universitätsmedizin Rostock vom 27.2.2012 
wird wie folgt geändert:

In § 7 wird folgender Absatz (7) eingefügt:

„(7) Mitgliedern und Personen, die nicht Mitglied des Fakultätsrates sind, können bei wieder
holter Störung des Ablaufs der Sitzung auf Antrag eines Mitgliedes des Fakultätsrates für die 
Dauer von drei Monaten von der Teilnahme an den Fakultätsratssitzungen ausgeschlossen 
werden. Eine wiederholte Störung liegt vor, wenn die auszuschließende Person in einer oder 
mehreren Sitzungen mindestens zweimal die Ursache dafür gesetzt hat, dass der Sitzungs
fortgang gestört wurde. Über den Ausschluss entscheidet der Fakultätsrat mit einfacher Mehr-

Diese Änderung der Geschäftsordnung des Fakultätsrates der Universitätsmedizin Rostock 
tritt mit ihrer Beschlussfassung durch den Fakultätsrat in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates vom 30.03.2021 

Rostock, den 30.03.2021

§7
Sitzungsverlauf

heit.
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